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für das Telefonbanking Stand 13.01.2018
T E I L NA H M E V E R E I N BA RU N G Sperr-Hotline: +49 (0)89 378-23939

Ausfertigung für die Bank

Teilnehmer Geburtsdatum

Partnernummer Filialnummer/Filiale

Kontonummer Abholnummer

1. Teilnahmeberechtigung, Leistungsumfang und Preis
 Die UniCredit Bank GmbH (Bank) bietet dem Teilnehmer* (Konto-/

Depotinhaber oder Bevollmächtigter) im Rahmen des Telefon-
banking die Möglichkeit, Dienstleistungen der Bank für alle be st-
ehenden und künftigen Konten/Depots, für die der Teil nehmer als 
Konto-/Depotinhaber oder als Bevollmächtigter einzelverfügungs-
berechtigt ist, in dem von der Bank angebotenen Umfang über 
das Telefon in Anspruch zu nehmen. Der Teil nehmer hat auch die 
Möglichkeit, einzelne Konten/Depots vom Telefon banking auszu-
nehmen. 

 Für die Teilnahme am Wertpapier-Telefon ist eine gesonderte 
Vereinbarung notwendig.

 Die Preise für die angebotenen Leistungen ergeben sich aus dem 
Preisaushang und ergänzend aus dem »Preis- und Leis tungsver-
zeichnis«.

2. Zugangscode
 Der Teilnehmer erhält zur Nutzung des Telefonbankings einen 

persönlichen Zugangscode, den er in einen in di vi duellen 6-stelligen 
numerischen Zugangscode ändern kann. Bevollmächtigte nehmen 
mit ihrem Zugangscode, un ab hängig vom Konto-/ Depot inhaber, 
am Telefonbanking teil.

 Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte 
von dem Zugangscode keine Kenntnis erlangen, denn jede Per-
son, die Kenntnis vom Teilnehmer, dessen Konto-/ Depotnum mer 
und Zugangscode hat, kann zu Lasten des Kon tos/ De pots Ver-
fügungen treffen. Der Zugangscode darf nur im Zu sammen hang 
mit der vorliegenden Geschäfts ver bin dung und nur im Rahmen 
des Tele fon banking verwendet werden.

 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass unbefugte Dritte von dem 
Zugangscode Kenntnis erlangt haben, ist der Teilnehmer ver-
pflichtet, unverzüglich die Bank zu infor mie ren und eine Sperre 
oder Änderung des Zugangs codes zu ver an lassen. Folgende 
Sperr-Hotline ist hierfür eingerichtet: +49 (0)89 378-23939. In die-
sem Fall ist auch die Bank zur Sperre des Zu gangscodes berech-
tigt, über die sie den Teil  neh mer un ver  züg  lich unterrichten wird.

 Nach dreimaliger fehlerhafter Verwendung des Zugangscodes 
hin  tereinander wird der Zugangscode automatisch aus Si cher  -
heitsgründen gesperrt.

3. Bearbeitung von Aufträgen und Kontrollpflicht
 Der Teilnehmer hat alle Aufträge ordnungsgemäß, vollständig und 

unmissverständlich zu erteilen. Jeder telefonisch erteilte Auftrag 
wird dem Teilnehmer gegenüber vollständig wieder holt. Die 
Ausführung des erteilten Auftrags erfolgt erst nach nochmaliger 
Bestätigung durch den Teilnehmer.

 Die der Bank per Telefonbanking erteilten Aufträge werden im 
Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufs bearbeitet. So weit tele-
fonisch erteilte Aufträge nicht bearbeitet werden kön nen, wird die 

Bank den Teilnehmer davon informieren. Die in Konto-/ Depot-
auszügen sowie im sonstigen Schrift ver kehr bestätigten Daten 
sind vom Teilnehmer auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu 
überprüfen. Beanstandungen sind der Bank unverzüglich und aus 
Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen.

4. Ausführungsplatz für Wertpapieraufträge
 Für den Ausführungsplatz der im Rahmen des Wertpapiertelefon 

erteilten Aufträge zum Kauf oder Verkauf von börsennotierten 
Wertpapieren gilt Nr. 2 der Sonderbedingungen für Wertpapier-
geschäfte mit folgender Maßgabe:

 Grundsätzlich kann der Teilnehmer auch bei der Auftrags ertei lung 
per Wertpapiertelefon den Ausführungsplatz und die Aus-
führungsart bestimmen.

 Aus technischen Gründen können für einzelne Wertpapiere nicht 
alle in Betracht kommenden Börsenplätze systemseitig vorgege-
ben werden. In diesem Falle beschränkt sich das Bestimmungs-
recht des Kunden gem. Nr. 2 Abs. 1 der Sonderbedingungen für 
das Wertpapiergeschäft im Rahmen des Wertpapiertelefons auf 
die systemseitig vorgesehenen Ausführungsorte. Diese erfährt 
der Teilnehmer am Wertpapiertelefon. Die Möglichkeit der ander-
weitigen Auftragserteilung z. B. unmittelbar über die Filiale bleibt 
davon unberührt.

5. Haftung
 Sobald der Teilnehmer der Bank mitgeteilt hat, dass sein Zugangs-

code zu sperren ist, übernimmt die Bank den Schaden, der durch 
eine spätere unbefugte Benutzung des Telefonbanking entsteht.

 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Ver-
fügungen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder 
in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Konto-/Depot in-
haber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. 
Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn 
 – er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat, oder 
 – den Zugangscode einer anderen Person mitgeteilt und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde.

 Handelt es sich bei dem Konto-/Depotinhaber um keinen Ver-
braucher, findet § 675v BGB keine Anwendung. Der Konto-/
Depotinhaber, der kein Verbraucher ist trägt den aufgrund nicht 
autorisierter Verfügungen entstehenden Schaden, wenn der 
Teilnehmer die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Ver-
letzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenden Mitverschuldens.

* Aus Platzgründen ist nur von Kontoinhabern/Kunden usw. die Rede; damit sind 
selbstverständlich auch Kontoinhaberinnen/Kundinnen usw. gemeint. 
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Unterschriftsprüfung

6. Kündigung
 Der Teilnehmer kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kün di gungs -

frist diese Vereinbarung kündigen. Die Kündigung sollte aus 
Be weisgründen möglichst schriftlich erfolgen.

 Ebenso kann der Teilnehmer auch nur einzelne Konten/De pots 
vom Telefonbanking ausnehmen.

 Die Bank kann diese Vereinbarung mit einer Frist von sechs 
Wo chen schriftlich kündigen. Darüber hinaus ist die Bank zur 
fristlosen Kündigung der Vereinbarung aus wich ti gem Grund 
berechtigt.

7. Sonstige Beendigungsgründe bei Bevollmächtigten
 Unabhängig von der Regelung in Ziffer 6 endet für Teil neh mer, 

die als Bevollmächtigte am Telefonbanking teilnehmen, die Verfü-
gungs berechtigung für die Konten/ Depots, für die sie bevollmäch-
tigt sind, mit Widerruf der Vollmacht.

 Ebenso endet die Verfügungsberechtigung eines von einem ein-
zelverfügungsberechtigten Konto-/ Depotinhaber Bevoll mäch tigten 
mit Widerruf der Einzelverfügungs berechti gung des Konto-/Depot-
inhabers.

8. Aufzeichnung
 Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass alle im Rahmen 

des Telefonbanking geführten Telefongespräche aus Sicherheits-
grün den aufgezeichnet und aufbewahrt werden. Die Auf zeich nung 
wird für längstens sechs Monate auf be wahrt und dann gelöscht.

9. Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Bank, die in jeder Geschäftsstelle eingesehen werden können 
und auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

10. Rechtswirksamkeit
 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung nicht rechts gül tig 

sein oder nicht durchgeführt werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt.

11. Wichtiger Hinweis zum Bankgeheimnis
 Die Bank hat mit der Durchführung des Telefonbanking die 

UniCredit Direct Services GmbH, eine 100%ige Tochter der 
UniCredit Bank GmbH, beauftragt. Die an die UniCredit Direct 
Services GmbH zu diesem Zweck weiter zu gebenden Daten 
unterliegen im gleichen Umfang dem Bankgeheimnis und den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes wie in der Bank. Eine 
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

 Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die UniCredit Direct Services 
GmbH für die Durchführung des Telefonbanking Zugriff auf die 
hierzu erforderlichen Daten erhält. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Daten zu seiner Person, zu Salden, zu Konten- und 
Depotumsätzen, Depotbeständen, zu Einlagen und Krediten. 
Insoweit entbindet der Teilnehmer die Bank von der Verpflichtung 
zur Wahrung des Bankge heimnisses.

12. Empfangsbestätigung
 für den Telefonbanking-Zugangscode.

 Das beiliegende Kuvert mit dem Zugangscode für das Telefon-
banking habe ich verschlossen erhalten.
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Ausfertigung für den Kunden

Teilnehmer Geburtsdatum

Partnernummer Filialnummer/Filiale

Kontonummer Abholnummer

1. Teilnahmeberechtigung, Leistungsumfang und Preis
 Die UniCredit Bank GmbH (Bank) bietet dem Teilnehmer* (Konto-/

Depotinhaber oder Bevollmächtigter) im Rahmen des Telefon-
banking die Möglichkeit, Dienstleistungen der Bank für alle be st-
ehenden und künftigen Konten/Depots, für die der Teil nehmer als 
Konto-/Depotinhaber oder als Bevollmächtigter einzelverfügungs-
berechtigt ist, in dem von der Bank angebotenen Umfang über 
das Telefon in Anspruch zu nehmen. Der Teil nehmer hat auch die 
Möglichkeit, einzelne Konten/Depots vom Telefon banking auszu-
nehmen. 

 Für die Teilnahme am Wertpapier-Telefon ist eine gesonderte 
Vereinbarung notwendig.

 Die Preise für die angebotenen Leistungen ergeben sich aus dem 
Preisaushang und ergänzend aus dem »Preis- und Leis tungsver-
zeichnis«.

2. Zugangscode
 Der Teilnehmer erhält zur Nutzung des Telefonbankings einen 

persönlichen Zugangscode, den er in einen in di vi duellen 6-stelligen 
numerischen Zugangscode ändern kann. Bevollmächtigte nehmen 
mit ihrem Zugangscode, un ab hängig vom Konto-/ Depot inhaber, 
am Telefonbanking teil.

 Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte 
von dem Zugangscode keine Kenntnis erlangen, denn jede Per-
son, die Kenntnis vom Teilnehmer, dessen Konto-/ Depotnum mer 
und Zugangscode hat, kann zu Lasten des Kon tos/ De pots Ver-
fügungen treffen. Der Zugangscode darf nur im Zu sammen hang 
mit der vorliegenden Geschäfts ver bin dung und nur im Rahmen 
des Tele fon banking verwendet werden.

 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass unbefugte Dritte von dem 
Zugangscode Kenntnis erlangt haben, ist der Teilnehmer ver-
pflichtet, unverzüglich die Bank zu infor mie ren und eine Sperre 
oder Änderung des Zugangs codes zu ver an lassen. Folgende 
Sperr-Hotline ist hierfür eingerichtet: +49 (0)89 378-23939. In die-
sem Fall ist auch die Bank zur Sperre des Zu gangscodes berech-
tigt, über die sie den Teil  neh mer un ver  züg  lich unterrichten wird.

 Nach dreimaliger fehlerhafter Verwendung des Zugangscodes 
hin  tereinander wird der Zugangscode automatisch aus Si cher  -
heitsgründen gesperrt.

3. Bearbeitung von Aufträgen und Kontrollpflicht
 Der Teilnehmer hat alle Aufträge ordnungsgemäß, vollständig und 

unmissverständlich zu erteilen. Jeder telefonisch erteilte Auftrag 
wird dem Teilnehmer gegenüber vollständig wieder holt. Die 
Ausführung des erteilten Auftrags erfolgt erst nach nochmaliger 
Bestätigung durch den Teilnehmer.

 Die der Bank per Telefonbanking erteilten Aufträge werden im 
Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufs bearbeitet. So weit tele-
fonisch erteilte Aufträge nicht bearbeitet werden kön nen, wird die 

Bank den Teilnehmer davon informieren. Die in Konto-/ Depot-
auszügen sowie im sonstigen Schrift ver kehr bestätigten Daten 
sind vom Teilnehmer auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu 
überprüfen. Beanstandungen sind der Bank unverzüglich und aus 
Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen.

4. Ausführungsplatz für Wertpapieraufträge
 Für den Ausführungsplatz der im Rahmen des Wertpapiertelefon 

erteilten Aufträge zum Kauf oder Verkauf von börsennotierten 
Wertpapieren gilt Nr. 2 der Sonderbedingungen für Wertpapier-
geschäfte mit folgender Maßgabe:

 Grundsätzlich kann der Teilnehmer auch bei der Auftrags ertei lung 
per Wertpapiertelefon den Ausführungsplatz und die Aus-
führungsart bestimmen.

 Aus technischen Gründen können für einzelne Wertpapiere nicht 
alle in Betracht kommenden Börsenplätze systemseitig vorgege-
ben werden. In diesem Falle beschränkt sich das Bestimmungs-
recht des Kunden gem. Nr. 2 Abs. 1 der Sonderbedingungen für 
das Wertpapiergeschäft im Rahmen des Wertpapiertelefons auf 
die systemseitig vorgesehenen Ausführungsorte. Diese erfährt 
der Teilnehmer am Wertpapiertelefon. Die Möglichkeit der ander-
weitigen Auftragserteilung z. B. unmittelbar über die Filiale bleibt 
davon unberührt.

5. Haftung
 Sobald der Teilnehmer der Bank mitgeteilt hat, dass sein Zugangs-

code zu sperren ist, übernimmt die Bank den Schaden, der durch 
eine spätere unbefugte Benutzung des Telefonbanking entsteht.

 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Ver-
fügungen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder 
in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Konto-/Depot in-
haber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. 
Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn 
 – er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat, oder 
 – den Zugangscode einer anderen Person mitgeteilt und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde.

 Handelt es sich bei dem Konto-/Depotinhaber um keinen Ver-
braucher, findet § 675v BGB keine Anwendung. Der Konto-/
Depotinhaber, der kein Verbraucher ist trägt den aufgrund nicht 
autorisierter Verfügungen entstehenden Schaden, wenn der 
Teilnehmer die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Ver-
letzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenden Mitverschuldens.

* Aus Platzgründen ist nur von Kontoinhabern/Kunden usw. die Rede; damit sind 
selbstverständlich auch Kontoinhaberinnen/Kundinnen usw. gemeint. 
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Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers

6. Kündigung
 Der Teilnehmer kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kün di gungs -

frist diese Vereinbarung kündigen. Die Kündigung sollte aus 
Be weisgründen möglichst schriftlich erfolgen.

 Ebenso kann der Teilnehmer auch nur einzelne Konten/De pots 
vom Telefonbanking ausnehmen.

 Die Bank kann diese Vereinbarung mit einer Frist von sechs 
Wo chen schriftlich kündigen. Darüber hinaus ist die Bank zur 
fristlosen Kündigung der Vereinbarung aus wich ti gem Grund 
berechtigt.

7. Sonstige Beendigungsgründe bei Bevollmächtigten
 Unabhängig von der Regelung in Ziffer 6 endet für Teil neh mer, 

die als Bevollmächtigte am Telefonbanking teilnehmen, die Verfü-
gungs berechtigung für die Konten/ Depots, für die sie bevollmäch-
tigt sind, mit Widerruf der Vollmacht.

 Ebenso endet die Verfügungsberechtigung eines von einem ein-
zelverfügungsberechtigten Konto-/ Depotinhaber Bevoll mäch tigten 
mit Widerruf der Einzelverfügungs berechti gung des Konto-/Depot-
inhabers.

8. Aufzeichnung
 Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass alle im Rahmen 

des Telefonbanking geführten Telefongespräche aus Sicherheits-
grün den aufgezeichnet und aufbewahrt werden. Die Auf zeich nung 
wird für längstens sechs Monate auf be wahrt und dann gelöscht.

9. Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Bank, die in jeder Geschäftsstelle eingesehen werden können 
und auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

10. Rechtswirksamkeit
 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung nicht rechts gül tig 

sein oder nicht durchgeführt werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt.

11. Wichtiger Hinweis zum Bankgeheimnis
 Die Bank hat mit der Durchführung des Telefonbanking die 

UniCredit Direct Services GmbH, eine 100%ige Tochter der 
UniCredit Bank GmbH, beauftragt. Die an die UniCredit Direct 
Services GmbH zu diesem Zweck weiter zu gebenden Daten 
unterliegen im gleichen Umfang dem Bankgeheimnis und den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes wie in der Bank. Eine 
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

 Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die UniCredit Direct Services 
GmbH für die Durchführung des Telefonbanking Zugriff auf die 
hierzu erforderlichen Daten erhält. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Daten zu seiner Person, zu Salden, zu Konten- und 
Depotumsätzen, Depotbeständen, zu Einlagen und Krediten. 
Insoweit entbindet der Teilnehmer die Bank von der Verpflichtung 
zur Wahrung des Bankge heimnisses.

12. Empfangsbestätigung
 für den Telefonbanking-Zugangscode.

 Das beiliegende Kuvert mit dem Zugangscode für das Telefon-
banking habe ich verschlossen erhalten.
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